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Die Führung und Kontrolle des Unternehmens ist bei MAN darauf 
ausgerichtet, im Einklang mit den Prinzipien der sozialen Markt­
wirtschaft für eine nachhaltige Wertschöpfung und ein angemes­
senes Ergebnis zu sorgen.

Die Unternehmensführung wird durch die geltenden Gesetze, ins­
besondere die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, unsere Sat­
zung und interne Regelungen sowie durch internationale und na­
tional anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller 
Unternehmensführung bestimmt. Der Deutsche Corporate Gover­
nance Kodex (nachfolgend: „DCGK“) stellt die für MAN geltenden 
aktienrechtlichen Vorschriften dar und gibt Verhaltensempfehlun­
gen und Anregungen für die Corporate Governance entsprechend 
den anerkannten Standards. Diese waren für MAN als Aktienge­
sellschaft bis zum 19. Mai 2009 anwendbar und gelten ab diesem 
Zeitpunkt, zu dem die formwechselnde Umwandlung der MAN AG 
in eine Societas Europaea (nachfolgend: „SE“) nach Zustimmung 
der Hauptversammlung am 3. April 2009 und Eintragung im Han­
delsregister wirksam wurde, für die MAN SE als Europäische 
Gesellschaft weiter.

Ergänzend gilt das Führungsprinzip „Industrial Governance“. Die­
ses konkretisiert die Verantwortung für die Konzernleitung durch 
die MAN SE und die Verantwortlichkeit der Unternehmensberei­
che. Sie ist im Internet dargestellt und unter www.man.eu/MAN/
de/Investor_Relations/Strategie/ zugänglich. Die Compliance und 
ethischen Leitlinien, die für die MAN Gruppe gelten, sind in unse­
rem in diesem Jahr überarbeiteten Code of Conduct (zugänglich 
unter www.man.eu/MAN/de/Unternehmen/Management/Code_
of_Conduct) niedergelegt. Durch Konzernrichtlinien sind die Füh­
rungsgrundsätze konkretisiert.

Corporate Governance bei MAN 1
Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von MAN haben 
sich eingehend mit dem Corporate-Governance-System beschäf­
tigt. Sie sind sich bewusst, dass gute und transparente Corporate 
Governance, die sowohl nationalen als auch internationalen Stan­
dards folgt, für eine verantwortungsbewusste und langfristig aus­
gerichtete Unternehmensführung von wesentlicher Bedeutung ist. 
Die Gremien haben sich mit der Erfüllung der Vorgaben des 
DCGK, insbesondere mit den neuen Anforderungen vom 26. Mai 
2010, eingehend beschäftigt.

Entsprechenserklärung
Vorstand und Aufsichtsrat haben im Dezember 2010 folgende Ent­
sprechenserklärung abgegeben:

 „Die MAN SE hat den Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ nach Maßgabe ihrer 
Entsprechenserklärungen vom Februar 2010 bzw. Dezember 2009 
entsprochen und wird den Empfehlungen gemäß Deutschem Cor-
porate Governance Kodex (DCGK) i. d. F. vom 26. Mai 2010 ent-
sprechen – dies allerdings mit der folgenden Einschränkung:

Der Empfehlung in Ziffer 5.4.5 der Kodex-Fassung vom 26. Mai 
2010 wird für den Zeitraum von deren Inkrafttreten am 2. Juli 2010 
bis zum Ablauf der Hauptversammlung der ThyssenKrupp AG am 
21. Januar 2011 nicht uneingeschränkt gefolgt.

Die temporäre Abweichung von der Empfehlung in Ziffer 5.4.5 er-
gibt sich daraus, dass Herr Dr.-Ing. Ekkehard D. Schulz, Vorsitzen-
der des Vorstands der ThyssenKrupp AG, konzernexterne Auf-
sichtsratsmandate in drei börsennotierten Gesellschaften (MAN 
SE, Bayer AG und RWE AG) und darüber hinaus in einer nicht bör-
sennotierten Gesellschaft mit vergleichbaren Anforderungen (AXA 
Konzern AG) innehat.

Herr Dr. Schulz wird allerdings mit Ablauf der Hauptversammlung 
der ThyssenKrupp AG am 21. Januar 2011 aus dem Vorstand der 
ThyssenKrupp AG ausscheiden.

Im Hinblick auf die einerseits langjährige Mitgliedschaft von Herrn 
Dr. Schulz im Aufsichtsrat der MAN SE und auf die andererseits 
baldige Beendigung seines Vorstandsmandats bei der Thyssen-
Krupp AG erscheint eine zeitlich befristete Abweichung von der 
Kodexempfehlung in Ziffer 5.4.5 angemessen.“

1 Zugleich »Corporate Governance Bericht« von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010



Auch Vorstand und Aufsichtsrat des börsennotierten Tochterunter-
nehmens Renk Aktiengesellschaft in Augsburg haben eine Ent-
sprechenserklärung abgegeben, die auf der Internetseite unter 
www.renk.eu veröffentlicht ist.

Nachfolgend wird zu wesentlichen Empfehlungen und Anregun-
gen des DCGK, insbesondere unter Berücksichtigung der Neue-
rungen, weitergehend Stellung genommen und die mit der 
Entsprechenserklärung offengelegte Abweichung von einer 
Empfehlung erläutert.

Förderung der Aktionärsrechte und Transparenz
Auf unserer Internetseite www.man.eu/MAN/de/Investor_
Relations/ sowie mittels Finanzpublikationen und Kapitalmarktkon-
ferenzen bieten wir unseren in- und ausländischen Aktionären so-
wie anderen Interessierten die Möglichkeit, sich ein aktuelles und 
authentisches Bild von unserem Unternehmen zu machen und 
sich über die praktizierte Corporate Governance zu informieren. 
Wir publizieren zudem auf unserer Internetseite unverzüglich nach 
Erscheinen (vgl. Ziff. 6.3 DCGK) Geschäftsberichte, Zwischen
berichte sowie einen Kalender mit allen anstehenden Finanztermi-
nen. Ebenfalls auf der Internetseite befindet sich das nach § 10 
des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) zu erstellende jährliche 
Dokument, in dem alle relevanten Unternehmensinformationen 
des vorangegangenen Kalenderjahrs zusammengestellt sind.

Entsprechend dem Gleichbehandlungsgrundsatz sichern wir allen 
Aktionären unseres Unternehmens gleiche Informationen zu. 

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung ist die Plattform für die Aktionäre von 
MAN zur Stimmrechtsausübung, zur Informationsbeschaffung und 
zum Dialog mit Vorstand und Aufsichtsrat.

Organisation und Durchführung der jährlichen Hauptversammlung 
erfolgen bei der MAN SE mit dem Ziel, sämtliche Aktionäre vor 
und während der Hauptversammlung zügig, umfassend und effek-
tiv zu informieren. Die Einberufung der Hauptversammlung wird im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist unseren Ak
tionären und allen sonstigen Interessierten über die Internetseite 
von MAN einschließlich aller Berichte und Vorlagen für die Haupt-
versammlung zugänglich. Zudem übermitteln wir die Unterlagen 
den interessierten Aktionären und anderen, soweit sie zustimmen, 
auf elektronischem Weg und durch die Einräumung der Möglich-
keit zum Download von unserer Internetseite.

Sollten Aktionäre an der Hauptversammlung nicht teilnehmen, so 
besteht neben der Möglichkeit zur Bevollmächtigung eines Kredit-
instituts, von Aktionärsvereinigungen oder anderen Personen das 
Angebot, einen Mitarbeiter von MAN als Stimmrechtsvertreter auf 
schriftlichem oder elektronischem Wege zu bevollmächtigen.

Um allen Aktionären und der interessierten Öffentlichkeit die Ver-
folgung der Hauptversammlung zu ermöglichen, wird diese live 
und in vollem Umfang im Internet übertragen.

Vorstand und Aufsichtsrat
Die MAN SE hat eine duale Struktur mit Vorstand und Aufsichtsrat. 
Beide Organe arbeiten zum Wohl des Unternehmens eng zusam-
men und sind bestrebt, den Wert des Unternehmens für die Aktio-
näre nachhaltig zu steigern.

Der Vorstand, der aktuell aus vier Mitgliedern besteht, nimmt 
eigenverantwortlich die geschäftsleitenden und operativen Auf
gaben wahr. Seine Verantwortungsbereiche erstrecken sich ins
besondere auf die strategische Ausrichtung des Konzerns. Er 
stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab. Er ist ferner für die zielorien-
tierte und aktive Steuerung sowie die zentrale Finanzierung der 
Gruppe, die Förderung und den Einsatz von Führungskräften 
sowie die Aufstellung der Quartals- und Jahresabschlüsse ver
antwortlich und sorgt für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, 
behördlichen Regelungen und den unternehmensinternen Richt
linien (Compliance).

Die verschiedenen Aufgabengebiete sind den einzelnen Vor-
standsressorts im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans zuge-
ordnet. Im Plenum behandelt der Vorstand alle wesentlichen Ent-
scheidungen und Maßnahmen; die dem Gesamtvorstand vorbe-
haltenen Entscheidungen und Maßnahmen ergeben sich aus den 
Festlegungen in der Geschäftsordnung des Vorstands. Sitzungen 
des Gesamtvorstands finden mindestens einmal im Monat und zu-
sätzlich bei Bedarf statt. Der Vorstand berichtet an den Aufsichts-
rat. Bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung bindet er 
den Aufsichtsrat mit ein. Der Vorstand sorgt außerdem für eine 
offene und transparente Unternehmenskommunikation.
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Der Aufsichtsrat hat demgegenüber überwachende und beraten­
de Funktionen. Bei wesentlichen Geschäftsvorgängen ist die Zu­
stimmung des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der 
MAN SE ist paritätisch besetzt und setzt sich aus acht durch die 
Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsvertretern und acht im 
Rahmen der Verhandlungen mit dem besonderen Verhandlungs­
gremium bestellten Arbeitnehmervertretern zusammen. Zur Zu­
sammensetzung des Aufsichtsrats der MAN SE und der gebilde­
ten Ausschüsse sowie zur Aufgabenerfüllung und Zusammen­
arbeit mit dem Vorstand wird ergänzend auf den Bericht des 
Aufsichtsrats bzw. den Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Kein Aufsichtsratsmitglied übte oder übt Organfunktionen oder 
Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern von MAN 
aus. So werden insbesondere – wie in der Entsprechenserklärung 
vom Dezember 2009 klargestellt – bei dem für MAN wesentlichen 
Wettbewerber Scania keine Organfunktionen wahrgenommen, 
sondern nur bei dessen Mehrheitsgesellschafterin, der Volkswa­
gen AG (Prof. Dr. Piëch, Aufsichtsratsvorsitzender, und Rupert 
Stadler, Mitglied des Vorstands), und der von dieser abhängigen 
Audi AG (Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender, und seit 1. April 
2010 Ulf Berkenhagen, Mitglied des Vorstands), die aus Sicht von 
MAN keine wesentlichen Wettbewerber sind.

Die „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ hat am 26. Mai 2010 diverse Änderungen des Kodex be­
schlossen. Sie will mit ihren Empfehlungen insbesondere den An­
teil von Frauen in Führungsfunktionen und Gremien börsennotier­
ter Unternehmen erhöhen und dem Kriterium der Vielfalt (Diversity) 
Rechnung tragen.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2010 die hierfür 
erforderlichen Ziele definiert und einen umfangreichen Maßnah­
menkatalog beschlossen.

Der Aufsichtsrat von MAN wird bei der Zusammensetzung des 
Vorstands auch auf das Kriterium der Vielfalt achten und dabei 
insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen 
anstreben.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats betreffend, hat der 
Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12. November 2010 Folgendes 
beschlossen:

Der Aufsichtsrat der MAN SE strebt angesichts des betriebenen 
Unternehmensgegenstands, der Größe der Gesellschaft und des 
Anteils der internationalen Geschäftstätigkeit als Ziel eine Zu­
sammensetzung des Aufsichtsrats an, die die folgenden Elemente 
berücksichtigt:

• mindestens zwei Aufsichtsratssitze, wovon ein Sitz auf die An­
teilseignerseite entfällt, für Personen, die in besonderem Maße das 
Kriterium der Internationalität verkörpern;

• mindestens zwei Aufsichtsratssitze auf Anteilseignerseite für Per­
sonen, die weder eine Beratungs- oder Organfunktion bei Kunden, 
Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern des 
MAN Konzerns wahrnehmen, noch in einer einen Interessenkon­
flikt begründenden geschäftlichen oder persönlichen Beziehung 
zur MAN SE oder zu deren Vorstand stehen;

• mindestens zwei Aufsichtsratsmandate für Frauen, wovon min­
destens ein Sitz auf die Anteilseignerseite entfällt.

Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgre­
mien sollen die vorgenannten Ziele berücksichtigen. Es sollen 
demzufolge bei Wahlvorschlägen in der Regel keine Personen be­
rücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr 
vollendet haben.

Ab dem 2. Juli 2010 (Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kodex-Fas­
sung vom 26. Mai 2010) war der MAN-Aufsichtsrat, zumindest 
temporär, nicht kodexkonform besetzt.
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Herr Dr.-Ing. Ekkehard D. Schulz, Vorsitzender des Vorstands der 
ThyssenKrupp AG, hat konzernexterne Aufsichtsratsmandate in 
drei börsennotierten Gesellschaften (MAN SE, Bayer AG und RWE 
AG) und darüber hinaus in einer nicht börsennotierten Gesellschaft 
mit vergleichbaren Anforderungen (AXA Konzern AG) inne.

Herr Dr. Schulz ist allerdings mit Ablauf der ThyssenKrupp-Haupt-
versammlung am 21. Januar 2011 aus dem Vorstand der Thyssen-
Krupp AG ausgeschieden.

Im Hinblick auf die einerseits langjährige Mitgliedschaft von Herrn 
Dr. Schulz im MAN-Aufsichtsrat (sowie in den Aufsichtsgremien 
der weiteren o. a. Gesellschaften) und auf die andererseits baldige 
Beendigung seines Vorstandsmandats bei der ThyssenKrupp AG 
erschien eine zeitlich befristete Abweichung von der Kodexemp-
fehlung in Ziffer 5.4.5 angemessen.

Beachtet wurde die Empfehlung des Kodex, dass dem Aufsichts-
rat nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder angehören 
sollen; im Aufsichtsrat ist derzeit ein ehemaliges Vorstandsmitglied.

Seit Inkrafttreten der Kodex-Fassung vom 26. Mai 2010 haben keine 
Aufsichtsratswahlen stattgefunden.

Interessenkonflikte wurden im Berichtsjahr weder von Vorstands- 
noch von Aufsichtsratsmitgliedern angezeigt. Die vom Aufsichtsrat 
getroffene Festlegung zur Altersgrenze für Vorstandsmitglieder, 
die eine Beendigung des Mandats nach dem 62. Lebensjahr mit 
der Option auf Mandatsverlängerungen bis maximal zum Ab- 
lauf des 65. Lebensjahres vorsieht, wurde eingehalten. Zudem  
wurde die festgelegte Regelaltersgrenze von 70 für Aufsichtsrats-
mitglieder beachtet. Lediglich der Aufsichtsratsvorsitzende und  
ein weiteres Aufsichtsratsmitglied haben das 70. Lebensjahr  
überschritten.

Berater und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen 
Mitgliedern der Verwaltung und der Gesellschaft bestanden im 
Berichtsjahr nicht. Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern hat 
der Aufsichtsrat nur im Hinblick auf externe Aufsichtsratsmandate 
und Geschäftsführungstätigkeiten bei Konzerngesellschaften zu-
gestimmt. Die Gesellschaft hat eine Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung (D&O-Versicherung) entsprechend den Anfor-
derungen des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergü-
tung (VorstAG) vom 31. Juli 2009 und des DCGK abgeschlossen.

Compliance / Risikomanagement
Der Vorstand der MAN SE hat im Rahmen seiner durch den DCGK 
vorgegebenen Verantwortung für Compliance zum 1. Januar 2010 
einen neuen Bereich Compliance eingerichtet. Dieser Bereich, der 
dem Chief Compliance Officer („CCO“) unterstellt ist, trägt die Ver-
antwortung für die Entwicklung und Umsetzung eines konzern
einheitlichen Integritäts- und Compliance-Programms mit den 
Schwerpunkten auf den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Kar-
tellrechtsverstöße und Datenschutz. Der Compliance-Bereich be-
steht zum einen aus dem zentralen Corporate Compliance Office 
in der MAN SE und zum anderen aus der Compliance-Organisa
tion in den Teilkonzernen. Die vom CCO entwickelten zentralen 
Compliance-Maßnahmen werden durch die Compliance-Mitarbei-
ter der Teilkonzerne dezentral weltweit einheitlich umgesetzt. Alle 
Mitarbeiter der Compliance-Organisation unterstehen dem CCO, 
der regelmäßig an den Vorstand der MAN SE und an den Prü-
fungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet.

Zu den wesentlichen Compliance-Maßnahmen, die der Com
pliance-Bereich im Berichtszeitraum entwickelt und umgesetzt hat, 
zählen die folgenden:

• Im Berichtszeitraum wurde ein konzernweites Compliance Risk 
Assessment durchgeführt. Ziel hiervon war die Identifizierung von 
möglichen Compliance-Risiken der objektiven Geschäftsmodelle 
der Unternehmensgruppe. Aus den Ergebnissen des Compliance 
Risk Assessment wurden u. a. der Aufbau der Compliance-Orga-
nisation, das auf MAN zugeschnittene Compliance-Programm so-
wie weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Compliance-Risiken 
abgeleitet.

• Der bestehende Code of Conduct wurde grundlegend über
arbeitet, und neue Richtlinien zur Vorbeugung von Korruptionsrisiken 
wurden erlassen (Richtlinie zum Umgang mit Geschenken, Bewir-
tungen und Einladungen; Richtlinie zur Einschaltung von Business
partnern; Richtlinie zu Spenden und Sponsoringmaßnahmen).
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• Um Korruptionsrisiken im Umgang mit vertriebsunterstützenden 
Geschäftspartnern (insbesondere Beratern und Vermittlern) besser 
einschätzen und so weit wie möglich ausschalten zu können, hat 
der Compliance-Bereich gemeinsam mit Mitarbeitern aus dem 
Vertrieb eine webbasierte Applikation, das sog. Business Partner 
Approval Tool, entwickelt, mit deren Hilfe die Integrität solcher Ge-
schäftspartner systematisch überprüft werden kann.

• Im Februar 2010 wurde der Compliance Helpdesk eingerichtet, 
an den sich alle Mitarbeiter mit Compliance-relevanten Fragen 
wenden können. Zudem führt der Compliance-Bereich weltweit 
Compliance Awareness Trainings als Präsenzschulung für sämtli-
che Mitarbeiter durch, die in ihrer täglichen Arbeit Compliance-
Risiken ausgesetzt sein können. Schwerpunkt der Trainings ist die 
Vermittlung von Basiswissen zu den Themen Antikorruption und 
Kartellrechtsverstöße.

• Compliance-Verstöße werden bei MAN nicht toleriert. Hinweise 
auf mögliche Verstöße werden eingehend untersucht und im Rah-
men der arbeitsrechtlich zulässigen Sanktionsmöglichkeiten ge-
ahndet. Die Erkenntnisse aus der Aufklärung von Compliance-Ver-
stößen nutzt die Compliance-Abteilung, um etwaige Defizite des 
Compliance-Programms zu analysieren und dieses entsprechend 
anzupassen und kontinuierlich zu verbessern.

Eine ausführliche Darstellung der MAN-Compliance-Organisation 
und der im Berichtszeitraum umgesetzten Compliance-Maßnah-
men findet sich im Konzernlagebericht.

Die Risiken aus Compliance-Verstößen sowie andere Unterneh-
mensrisiken wurden im Rahmen des Risikomanagementsystems 
beurteilt und von Vorstand und Aufsichtsrat, insbesondere dem 
Prüfungsausschuss, eingehend behandelt. Auf die Darstellung 
des Risikomanagementsystems bei MAN sowie den Risikobericht 
im Lagebericht wird verwiesen.

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
Gemäß § 15a des Wertpapierhandelsgesetzes müssen Personen 
mit Führungsaufgaben und bestimmte nahe stehende Personen 
über den Kauf und Verkauf von MAN-Aktien und sich auf diese 
beziehende Finanzinstrumente dem Emittenten und der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berichten. Im Ge-
schäftsjahr 2010 wurde keine Transaktion gemeldet. Mitteilungen 
werden ggf. auf der Internetseite unter www.man.eu/MAN/de/ 
Investor_Relations/Corporate_Governance/Meldepflichtige_
Wertpapiergeschaefte/ veröffentlicht.

Der direkte und indirekte Besitz von Aktien oder von sich auf Ak
tien beziehenden Derivaten von Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
gliedern hat nach den vorliegenden Meldungen in keinem Einzelfall 
und auch nicht in Summe den Schwellenwert von 1 % der ausge-
gebenen Aktien überschritten.

Rechnungslegung
Der jährliche Konzernabschluss der MAN Gruppe wird vom Vor-
stand auf Grundlage der „International Financial Reporting Stan-
dards“ (IFRS), der Einzelabschluss der MAN SE gemäß den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Die Ab-
schlüsse werden vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Sämtliche 
Fristen zur Veröffentlichung von Abschlüssen und Zwischenberich-
ten wurden im Berichtsjahr eingehalten. Entsprechend der in Ziffer 
7.1.2 im Jahre 2008 neu gefassten Empfehlung des DCGK, werden 
die Halbjahres- und Quartalsberichte bei MAN vom Prüfungsaus-
schuss vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand erörtert.
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Abschlussprüfung
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („PwC“), Mün-
chen, zum Abschlussprüfer vorgeschlagen, die Hauptversamm-
lung ist diesem Vorschlag gefolgt. Die PwC hat ihre Unabhängig-
keit gegenüber dem Prüfungsausschuss von MAN bestätigt. Es 
wurde des Weiteren vereinbart, dass Abschluss- und Befangen-
heitsgründe, die während der Prüfung auftreten könnten, unver-
züglich dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gemeldet 
werden, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden konnten.

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2010 2

Vergütungen der Mitglieder des Vorstands im Jahr 2010
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung (VorstAG) vom 31. Juli 2009 ist das Gesamtple-
num des Aufsichtsrats für die Festsetzung der Gesamtvergütung 
der einzelnen Vorstandsmitglieder zuständig. Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Festsetzung der Gesamtvergütung von ein-
zelnen Vorstandsmitgliedern werden bei der MAN SE vom Präsi
dium des Aufsichtsrats vorbereitet und vorgeschlagen. Auf Vor-
schlag des Präsidiums wird auch die Struktur des Vergütungssys-
tems für den Vorstand regelmäßig im Aufsichtsratsplenum beraten 
sowie – entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK; Ziffer 4.2.2.) – ein Vergütungssystem 
beschlossen und regelmäßig überprüft. Über das derzeit gültige 
Vergütungssystem hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am  
12. Februar 2010 sowie – hinsichtlich der Bemessung der Tantie-
me – im schriftlichen Verfahren im Juni 2010 beschlossen.

Zielsetzung und Aufgabe ist die Festlegung von angemessenen 
Vergütungen. Kriterien hierfür bilden insbesondere die Aufgaben 
des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, die 
wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des 
Unternehmens sowie die Üblichkeit der Vergütung unter Berück-
sichtigung seines Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, 
die ansonsten bei MAN gilt.

Vergütungsstruktur und -bestandteile
Die Vergütung für die Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgs
unabhängigen Gehalts- und Sachleistungen sowie Versorgungs-
beiträgen und aus erfolgsbezogenen Komponenten zusammen. 
Die erfolgsbezogenen, variablen Vergütungsteile bestehen aus an 
den geschäftlichen Erfolg gebundenen Komponenten und aus 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter.

• Die feste Vergütung wird als monatliches Gehalt geleistet. Hinzu 
kommen Sachbezüge, die insbesondere die Gestellung eines 
Dienstwagens und die Bereitstellung eines Fahrers für Dienstfahr-
ten sowie die Übernahme von Versicherungsprämien umfassen. 
Eine Überprüfung und ggf. Anpassung der festen Vergütung er-
folgt regelmäßig unter Berücksichtigung der allgemeinen Gehalts-
entwicklung und des Verantwortungsbereichs des jeweiligen Vor-
standsmitglieds.

• Die auf den geschäftlichen Erfolg ausgerichtete variable Vergü-
tung (Tantieme) orientiert sich jeweils hälftig an zwei Faktoren.

Eine Hälfte der Tantieme errechnet sich aus dem Return on Capi-
tal Employed (ROCE) der MAN Gruppe abzüglich der durch-
schnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC). Diesem Faktor liegt eine Durchschnittsbetrachtung des 
betreffenden und des jeweils folgenden Geschäftsjahres zugrunde. 
Aus einem Vergleich dieses Durchschnittswerts mit dem verein-
barten Zielwert errechnet sich der Zielerreichungsgrad.

Die andere Hälfte der Tantieme wird aus dem Faktor Return on 
Equity (vor Steuern) ermittelt. Der Istwert des betreffenden Ge-
schäftsjahres wird mit dem vereinbarten Zielwert verglichen und 
daraus der Zielerreichungsgrad ermittelt. 50 % des sich daraus er-
gebenden Tantiemeanteils werden gemäß dem MAN-Aktien-Pro-
gramm in Aktien mit einer Haltefrist von vier Jahren ausbezahlt 
(siehe unten).

Die Tantieme ist in der Höhe beschränkt und kommt nur dann zur 
Auszahlung, wenn die Gesellschaft einen Return on Sales (ROS) 
von mehr als 2 % erreicht.

• Die auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete 
Komponente wird seit 2005 in Form des MAN-Aktien-Programms 
gewährt. Im Rahmen dieses Programms erhalten die Vorstände 
jährlich steuerpflichtige Barzuwendungen in Höhe von 50 % der 
festen Vergütung. Die Hälfte des Zuwendungsvolumens ist in 
Stammaktien der MAN SE anzulegen. Der Erwerb und die Ver-
wahrung der Aktien erfolgen zentral durch die MAN SE im Namen 
und für Rechnung der Vorstandsmitglieder. Über erworbene Ak

2 Der Vergütungsbericht ist Teil des Konzernlageberichts im Sinne von § 315 HGB.
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tien kann nach Ablauf einer Sperrfrist von vier Jahren frei verfügt 
werden. Während der Sperrfrist dürfen die Aktien nicht veräußert, 
beliehen oder kursgesichert werden. Bei Übertritt in den Ruhe-
stand sowie bei Ausscheiden aus der MAN Gruppe endet die 
Sperrfrist spätestens ein Jahr nach dem Tag des Ausscheidens.

• Die Versorgungsansprüche der Vorstandsmitglieder umfassen 
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung. Anwartschaf-
ten werden im Rahmen eines beitragsorientierten, fondsakzessori-
schen Versorgungssystems aufgebaut. Die MAN SE zahlt jährlich 
einen Beitrag in Höhe von 20 % der festen Vergütung und der im 
Geschäftsjahr geleisteten Tantieme in einen MAN-Fonds ein. Op
tional sind zusätzliche Eigenbeiträge durch Brutto-Entgeltum-
wandlung möglich. Die geleisteten Beiträge und ihre Verzinsung 
werden auf individuellen Kapitalkonten geführt. Der aufgelaufene 
Saldo des Kapitalkontos wird entsprechend der Performance aus-
gewählter Kapitalmarktindices verzinst, deren Gewichtung alters-
abhängig ist. Die Beiträge und ihre Verzinsung sowie ggf. eine da-
rüber hinaus vom Fonds erzielte Verzinsung ergeben das zur Ver-
fügung stehende Kapital. Im Versorgungsfall wird das Guthaben 
auf dem Kapitalkonto, mindestens die Summe der geleisteten Bei-
träge, wahlweise als Einmalbetrag, als Zahlung in Raten oder ver-
rentet ausgezahlt. Bei Invalidität oder im Todesfall wird der aufge-
laufene Kontenstand, mindestens aber ein Kapital in Höhe des 
Vierfachen der festen Jahresvergütung und Tantieme, ausgezahlt.

Vergütung der Vorstandsmitglieder 2010
Insgesamt belief sich die Vergütung der aktiven Mitglieder des 
Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 auf 10 549 T€  
zzgl. 656 T€ für Altersversorgung (Vorjahr: 4 270 T€ zzgl. 1 437 T€ 
für Altersversorgung). Einzelheiten ergeben sich in individualisierter 
Form unter Angabe der erfolgsunabhängigen, erfolgsabhängigen 
und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus der unter 
Anmerkung 34 des Anhangs zum Konzernabschluss abgedruck-
ten Aufstellung, auf die verwiesen wird.

Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 2010 an im Geschäftsjahr 
2009 ausgeschiedene Vorstände Abfindungen von insgesamt 
7 142 T€ gezahlt. Hierfür wurden bereits im Geschäftsjahr 2009 
entsprechende Rückstellungen gebildet. Auch diese Positionen 
sind unter der vorgenannten Anmerkung des Anhangs näher 
dargestellt.

Besondere dienstvertragliche Regelungen
Im Fall einer vorzeitigen Beendigung einer Bestellung ohne wichti-
gen Grund und auf Veranlassung der Gesellschaft erhält das be-
troffene Mitglied des Vorstands aufgrund einer ab 2010 geltenden 
Regelung die feste Vergütung, die Tantieme, die Zuschüsse zu 
Versicherungen sowie die Beiträge zum Versorgungssystem bis 
zum Ende der regulären Amtszeit, maximal aber für zwei Jahre. 
Einkünfte aus anderweitigen Tätigkeiten werden angerechnet; die 
Bezugsbasis zur Berechnung der Höhe der Beiträge zum Versor-
gungssystem ermäßigt sich dementsprechend. Für die Berech-
nung der nach Ausscheiden des Vorstandsmitglieds als Abfindung 
fortgezahlten Tantieme wird auf das abgelaufene Geschäftsjahr 
und auf die voraussichtliche Tantieme für das laufende Geschäfts-
jahr abgestellt.

Bei Beendigung einer Bestellung auf Veranlassung eines Mitglieds 
des Vorstands – dies ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 18 Monaten ohne Angabe von Gründen möglich – werden 
Leistungen lediglich bis zum Ablauf der Kündigungsfrist gewährt. 
Besondere Change-of-Control-Regelungen sind nicht vorgesehen.
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Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Struktur sowie die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats wird 
durch die Hauptversammlung festgelegt und ist in § 12 der Sat-
zung geregelt. Sie orientiert sich an den Aufgaben und der Verant-
wortung der Aufsichtsratsmitglieder sowie am wirtschaftlichen Er-
folg des Konzerns.

Die jährliche Vergütung besteht aus folgenden Bestandteilen:

• einem Grundbetrag (feste Vergütung) von 35 T€;

• einer variablen Vergütung (Tantieme). Diese bemisst sich nach 
dem tatsächlich erzielten Ergebnis pro Aktie gemäß Konzernab-
schluss. Die variable Vergütung beläuft sich auf 175 Euro für je 
0,01 Euro Ergebnis je Aktie, das über 0,50 Euro hinausgeht. Sie ist 
auf das Zweifache des Grundbetrags beschränkt.

Zusätzliche Vergütungen werden für den Vorsitz und stellvertreten-
den Vorsitz im Aufsichtsrat sowie für die Mitgliedschaft und den 
Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen gewährt. Dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden steht der zweifache und seinen Stellvertretern der 
anderthalbfache Betrag der festen und variablen Vergütung zu. Für 
die Tätigkeit im Prüfungsausschuss bzw. im Präsidium des 
Aufsichtsrats wird Ausschussmitgliedern jeweils eine zusätzliche 
Vergütung von 50 %, für den Vorsitzenden von 100 % des Grund-
betrags gewährt.

Seit der in der Hauptversammlung am 1. April 2010 beschlosse-
nen Satzungsänderung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 
zusätzlich für Sitzungen des Aufsichtsrats oder von Ausschüssen 
des Aufsichtsrats, in denen sie anwesend sind, ein Sitzungsgeld in 
Höhe von jeweils 500 Euro.

Zudem werden Auslagen der Mitglieder des Aufsichtsrats erstattet.

Vergütungen und Auslagenersatz, die der Umsatzsteuer unterlie-
gen, werden zuzüglich Umsatzsteuer gezahlt, wenn diese geson-
dert in Rechnung gestellt wird.

Auf eine am langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete Ver-
gütungskomponente ist, da Erfolgsbeiträge praktisch kaum mess-
bar sind, bei den Aufsichtsratsvergütungen verzichtet worden. Von 
der entsprechenden Anregung des Kodex (Ziffer 5.4.6) wird damit 
abgewichen.

Die Vergütung des ersten Aufsichtsrats (einer SE) steht nach z. T. 
in der Rechtsliteratur vertretener Auffassung unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der Hauptversammlung, die vorsorglich zum 
Ende der satzungsmäßigen ersten Amtszeit des Aufsichtsrats in 
der Hauptversammlung 2011 eingeholt werden soll.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 2010
Die insgesamt an die Mitglieder des Aufsichtsrats für 2010 zu zah-
lenden Vergütungen belaufen sich auf 2 183 T€ (Vorjahr 941 T€). 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der MAN SE wurden zudem für Auf-
sichtsratsmandate bei Konzerngesellschaften für das Geschäfts-
jahr 2010 Vergütungen in Höhe von insgesamt 68 T€ (Vorjahr 
39 T€) gewährt. Eine individualisierte Aufstellung über die Bezüge 
der Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat im Jahr 2010 an-
gehört haben, findet sich unter Anmerkung 35 des Anhangs zum 
Konzernabschluss, auf die verwiesen wird.

Sonstiges
Darüber hinaus haben Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr 
keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrach- 
te Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleis
tungen, erhalten. 

Frühere Aufsichtsratsmitglieder, die vor dem 1. Januar 2010 aus 
dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind, erhalten keine Vergütungen.




